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/ ,~ 
GZ 62 230/31-15/85 An das Ii !UZ7M PräsidiUIT\ des Nationa,lrates 

inW'ien 

m:lE um Kcnntni 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung übermittelt in 

der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hochschü­

lerschaftsgesetz 1973 in der geltenden Fassung geändert wird, mit 

dem Ersuchen um Stellungnahme bis längstens 

- --... -
12. Dezember 1985. 

• Si; 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, 

wird die da. Zustimmung zum ausgesendeten Entwurf angenommen wer­

den. 

Im Sinn der Entschließung des Nationalrates aus Anlaß des Ge-' 

schäftsordnungsgesetzes 1961, BGBl.Nr. 178/1961, darf ersucht wer­

den dem Präsidium des Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. Stel­

lungnahme zuzuleiten und das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung hievon in Kenntnis zu setzen. 

Anlage 

F.d.R.d.A. : 

Wien, am 16. Oktober 1985 
Der Bundesminister: 

Dr. Fischer 
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~ p .t-­(4 E n t w u r f 

Bundesgesetz vom ............... , 

mit dem das Hochschülerschaftsgesetz 1973 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ART I K E L I 

Das Hochschülerschaftsgesetz 1973, BGB1.Nr. 309, in der Fassung 

der Bundesgesetze BGB1.Nr. 146/1975, 141/1978, 482/1980 und 316/ 

1981 wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 wird folgender Abs.8 angefügt: 

"(8) Die Österreichische Hochschülerschaft und die Hochschüler­

schaften an den Universitäten und den Hochschulen künstlerischer 

Richtung sind zur Führung des Bundeswappens im Sinne des Wappen­

gesetzes, BGBl.Nr. 159/1984, berechtigt." 

2. § 6 Abs.3 erster Satz lautet: 

"(2) Den Hauptausschüssen obliegen die in § 3 Abs.4 umschriebenen 

Aufgaben für den Bereich der einzelnen Universitäten und Hochschu­

len künstlerischer Richtung, sofern diese nicht durch Fakultäts (Ab­

teilungs-) vertretungen, Studienrichtungs- und Instituts (Klassen-) 

vertretungen (§§ 7 bis 10) wahrgenommen werden." 

3. § 6 Abs.6 letzter Satz lautet: 

"Bis zu einer derartigen Regelung haben die Organe der Hochschüler­

schaft die Geschäftsordnung des Zentralausschusses sinngemäß anzu­

wenden. 11 
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4. § 9 Abs.3 lautet: 

"(3) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die Mitglieder der je­

weiligen Hochschülerschaft nach Maßgabe des § 3 Abs.3, die in dem 

Wahlsemester und dem der Wahl vorangehenden Semester eine Studien­

richtung inskribiert haben, in der das vom Institut vertretene 

Fach als Pflicht- oder Wahlfach vorgesehen ist." 

5. § 10 Abs.1 erster Satz lautet: 

"(1) An Fakultäten, an denen nur eine Studienrichtung eingerichtet 

ist, kann für jeden Studienabschnitt einer Studienrichtung im Hin­

blick auf eine zu große Zahl der von einer Studienrichtungsvertre­

tung zu betreuenden Studenten oder auf zu große fachliche Unter­

schiede in den Studienabschnitten durch einen mit Zweidrittelmehr­

heit gefaßten Beschluß des Hauptausschusses eine Studienabschnitts­

vertretung eingerichtet werden. Diese führt die Bezeichnung "Stu­

dienabschnitt::;vertretung" mit einem die Zugehörigkeit zum jeweili­

gen Studienabschnitt beziehungsweise zur Studienrichtung kennzeich-

. nenden Zusatz." 

6. § 11 Abs.2 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat ein Institut Aufgaben in der Durchführung mehrerer Studien­

richtungen zu übernehmen, sind die der Institutsvertretung zukom­

menden Aufgaben vom unmittelbar übergeordneten Organ zu übernehmen." 

7. § 11 Abs.5 lautet: 

"(5) Die Aufgaben der Doktorats- und Aufbaustudienrichtungsvertre­

tungen sind von der zuständigen Fakultätsvertretung, wenn sie je­

doch fakultätsübergreifend sind, vom Hauptausschuß zu übernehmen." 

8. Der bisherige Absatz 5 des § 11 wird als Absatz 6 bezeichnet. 

9. Im § 12 Abs.1 Ttlird die Zahl "20" durch die Zahl "10" ersetzt. 

10. § 13 Abs.3 lautet: 

"(3) Mandatare von Organen der österreichischen Hochschülerschaft 

und der Hochschülerschaften an den Universitäten und Hochschulen 

künstlerischer Richtung, die nach einem Listenwahlrecht (§ 15 Abs.2) 

gewählt wurden, können sich bei Sitzungen 'nur durch einen Ersatzmann 

(§ 15 Abs.2 lit.c) vertreten lassen. Der Ersatzmann ist vom Mandatar 
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in der ersten Sitzung des neugewählten Organes bekanntzugeben. 

Ist auch der Ersatzmann verhindert oder wurde kein Ersatzmann 

bekanntgegeben, so kann sich der Mandatar durch ein'".l anderen 

Ersatzmann, der die Vertretungsbefugnis durch eine gerichtlich 

oder notariell beglaubigte Vollmacht nachzuweisen hat, vertre­

ten lassen. Der Ersatzmann ist der jeweiligen Kandidatenliste 

zu entnehmen." 

11. Dem § 13 Abs.5 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann auf­

grund eines Antrags gemäß § 24 Abs.6 die Genehmigung der pauscha­

lierten Entschädigung versagen, aussetzen oder widerrufen." 

12. Dem § 13 werden folgende Absätze 6 bis 8 angefügt: 

"(6) Die österreichische Hochschülerschaft hat unter Mitwirkung 

der Kontrollkommission jährlich eine Schulung für Studentenver­

treter über Grundsätze des Universitäts (Hochschul-) rechts , des 

Hochschülerschaftsrechts und der Haushaltsführung durchzuführen. 

An dieser Schulung haben zumindest der Vorsitzende der österrei­

chischen Hochschülerschaft, die Vorsitzenden der Hauptausschüsse, 

ihre Stellvertreter und die Wirtschaftsreferenten teilzunehmen. 

(7) Der Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft hat 

dem Wirtschaftsrc~er 'nten der österreichischen Hochschülerschaft 

sowie den Vorsitzenden und Wirtschaftsreferenten der Hochschüler­

schaften an den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Rich­

tung einheitliche, auf die jeweilige Funktionsdauer befristete 

Hochschülerschaftsausweise auszustellen. Scheidet ein Studenten­

vertreter vor Ablauf der Funktionsperiode aus seiner Funktion aus, 

hat er seinen Hochschülerschaftsausweis unverzüglich dem Vorsit­

zenden der österreichischen Hochschülerschaft auszuhändigen. 

(8) Der Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft und 

die Vorsitzenden der Hochschülerschaften an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung haben über die dem betreffenden 

Organ angehörenden Studentenvertreter ein Verzeichnis zu führen, 

das arn 1. Juli jedes Jahres abzuschließen und in das den Studenten­

vertretern auf Verlangen Einsicht zu gewähren ist. Dieses 
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; 
Verzeichnis hat insbesondere den Namen, die Anschrift, den Tä­

tigkeitsbereich, die Dauer der Funktionsperiode und die Unter­

schrift des Studentenvertreters zu enthalten. Das vorzeitige Aus­

scheiden eines Studentenvertreters ist vom zuständigen Vorsitzen­

den mit Angabe des Datums seines Ausscheidens zu vermerken." 

13. § 15 Abs.3 lautet: 

"(3) Bei Wahlen der Studienrichtungs-, Instituts-, Klassen-(Schul-) 

und Studienabschnittsvertretungen sind die Kandidaten als Person 

zu wählen. Bei Personenwahl darf kein Wähler mehr Kandidaten wäh­

len, als Mandate für das jeweilige Organ zu vergeben sind. Mehr­

fachnennungen eines Kandidaten sind nur einmal zu zählen." 

14. § 15 Abs.10 lautet: 

"(10) Gibt es weniger als drei Kandidaten für ein gemäß Abs.3 zu 

wählendes Organ, so hat die Wahl zu unterbleiben. In diesem Fall 

oder wenn die Funktionsperiode vorzeitig endet (§ 4 Abs.3), hat das 

jeweils unmittelbar übergeordnete Organ dessen Aufgaben zu überneh-

men." 

15. § 17 Abs.1 und 2 lautet: 

"(1) Die Rektoren haben den Hochschülerschaften an den Universitä­

ten und Hochschulen künstlerischer Richtung den diesen zukommenden 

Ausgabenrahmen bis spätestens 1. Mai des Finanzjahres des Bundes 

bekanntzugeben. Die Kontrollkommission hat im Einvernehmen mit den 

Hochschülerschaften und den Rektoren durch die Erlassung von Richt­

linien (§ 24 Abs.4 lit.e) für eine möglichst einheitliche Vergabe 

der Mittel für den Verwaltungsaufwand zu sorgen. Dabei ist jeder 

Hochschülerschaft ein von der Kontrollkommission festzusetzender 

Grundsockelbetrag zuzuweisen. Die Rektoren haben den Hochschüler­

sc haften an den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Rich­

tung nach Möglichkeit innerhalb der Hochschulgebäude die erforder­

lichen Räume und Einrichtungsgegenstände zur Verfügung zu stellen. 

Ihnen obliegt auch die Vorsorge für die Instandhaltung der Räume 

und Einrichtungsgegenstände sowie die Tragung der Kosten für Büro­

bedarf, Telefon, Strom und Heizung der Verwaltungseinrichtungen 

der Hochschülerschaften nach Maßgabe der hiefür im Verwaltungsauf­

wand zugewiesenen Mittel.' 
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.. 
(2) Für den !zur Führung der Verwaltunsgeschäfte notwendigen Be­

darf der österreichischen Hochschülerschaft gemäß Abs.1 hat der 

Bundesministjer für Wissenschaft und Forschung aufzukonunen." 

16. § 18 Abs.4 lautet: 

"(4) Mit Be$chluß des zuständigen Organes können auf Vorschlag des 

vorsitzendef entsprechend qualifizierte Angestellte mit der Lei­

tung eines feferates betraut werden. Sind mit der Leitung eines 

Referates *gestellte betraut, so haben diese die Interessen der 

österreichißchen Hochschülerschaft oder der Hochschülerschaften 
i 

an den Univ~rsitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung nach 
I 

besten Kräf!ten und uneigennützig wahrzunehmen. Angestellte sind 

nicht Studelntenvertreter im Sinne des § 13." 

1 7. § 18 Abs. 6 :wird folgender Satz angefügt: 

"Eine Abbe~ufung vor Ablauf der Funktionsperiode ist mit Zwei­
I 

drittelmeh*heit der abgegebenen gültigen Stinunen möglich." 

I 
18. § 18 Abs.711autet: 

"(7) Die Referenten sind den Organen für ihre Tätigkeit verantwort­

lich. Die ~achbearbeiter sind den Referenten für ihre Tätigkeit 

verantwort~ich ... 

1 9. Der bisher.ige Absatz 7 des § 18 wird als Absatz 8 bezeichnet. 

20. § 19 Abs.l lautet: 

"(1) Die ästerreichische Hochschülerschaft und die Hochschüler­

schaften an den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Rich­

tung sind mit Genehmigung des Bundesministers für Wissenschaft 

und Forschung berechtigt, Wirtschaftsbetriebe im Interesse der 

Studierenden als gemeinnützige Einrichtungen unter Bedachtnahme 

auf § 2 Abs.1 in Form von Kapitalgesellschaften oder Genossen­

schaften zu führen. Die Beteiligung Dritter an Wirtschaftsbetrie­

ben der Österreichischen Hochschülerschaft oder der Hochschüler­

schaften an den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Rich­

tung ist unzulässig." 
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21. § 21 Abs.1 und 2 lautet: 

"(1) Bis längstens 1. Juni jedes Jahres hat der Referent für Fi­

nanz-, Wirtschafts- und Vermögensangelegenheiten einen Jahresvor­

anschlag für die Zeit vom 1. Juli des Jahres bis zum 30. Juni des 

folgenden Jahres zu erstellen und diesen nach der Gegenzeichnung 

durch den Vorsitzenden den zuständigen Mandataren schriftliche zu­

zuleiten. Der Jahresvoranschlag hat alle Einnahmen und Ausgaben 

aller Organe zu umfassen. Er ist zweckmäßig und so weit zu gliedern, 

daß er eine ausreichende Aussage über die Finanzierung der Aufgaben 

der Organe enthält. Er hat jedenfalls der folgenden Mindestgliede­

rung zu entsprechen: 

a) Personalaufwand der einzelnen Organe und Referate; 

b) Steuern und Abgaben; 

c) Sachaufwand der einzelnen Organe und Referate; 

d) Einnahmen der in § 20 Abs.1 angeführten Art. 

§ 17 Abs.1 bleibt unberührt. 

(2) Der Zentralausschuß und jeder Hauptausschuß hat über seinen Jah­

resvoranschlag mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim­

men zu beschließen. Kommt eine Gener~igung des Jahresvoranschlages 

nicht rechtzeitig zustande, so ist bis zur Einigung über den neuen 

Jahresvoranschlag der letzte vorn zuständigen Organ beschlossene Jah­

resvoranschlag anzuwenden." 

22. § 21 Abs.4 bis 9 lautet: 

"(4) Jedes Rechtsgeschäft, das mit einer Einnahme oder Ausgabe ver­

bunden ist, bedarf der Unterzeichnung durch den Referenten für Fi­

nanz-, Wirtschafts- und Verrnögensangelegenheiten zusammen mit dem 

Vorsitzenden der österreichischen Hochschülerschaft beziehungswei­

se einer Hochschülerschaft oder einern seiner Stellvertreter. Zum 

Abschluß von Rechtsgeschäften, mit denen Einnahmen oder Ausgaben 

bis zu einern Betrag von höchstens 20.000 S verbunden sind, darf 

der Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft beziehungs­

weise einer Hochschülerschaft den Referenten für Finanz-, Wirt­

schafts- und Vermögensangelegenheiten gemeinsam mit dem sachlich 

zuständigen Referenten oder mit dem Vorsitzenden der zuständigen 

Fakultätsvertretung ermächtigen. Zum Abschluß von Rechtsgeschäf-
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ten, mit denen Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von 

höchstens 10.000 S verbunden sind, darf der Vorsitzende einer 

Hochschülerschaft den Referenten für Finanz-, Wirtschafts- und 

Vermögensangelegenheiten gemeinsam mit dem Vorsitzenden der zu­

ständigen Studienrichtungsvertretung ermächtigen. Zum Abschluß 

von Rechtsgeschäften, mit denen Einnahmen oder Ausgaben von über 

100.000 S verbunden sind, ist ein Beschluß des jeweiligen Organes 

erforderlich. 

(5) Der Abschluß von Dienstverträgen bedarf der Genehmigung der 

Kontrollkommission. 

(6) Der Zahlungsverkehr ist grundsätzlich bargeldlos über ein 

Konto einer Kreditunternehmung abzuwickeln. 

(7) über die Gebarung der Organe sind Bücher nach zweckmäßigen 

und wirtschaftlichen Methoden zu führen. Jeder Studentenvertreter, 

der Einnahmen aufbringt oder Ausgaben bestreitet, hat darüber ein 

Kassenbuch zu führen. Bei Hochschülerschaften, die mehr als 2.000 

ordentliche Hörer umfassen, hat die Buchführung auch eine Vermö­

gensrechnung zu enthalten. Bei kleineren Hochschülerschaften hat 

die Buchführung eine Überschußrechnung im Sinne des § 4 Abs.3 des 

Einkommensteuergesetzes 1972 zu umfassen. Das gesamte bewegliche 

und unbewegliche Vermögen ist für den Bereich der österreichischen 

Hochschülerschaft und den Bereich jeder Hochschülerschaft an einer 

Universität oder Hochschule künstlerischer Richtung in gesonderten 

Verzeichnissen festzuhalten. Jede Verrechnungsunterlage und jede 

Verrechnungsaufschreibung ist durch sieben Jahre aufzubewahren. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluß des Rechnungsjahres, auf 

das sich die Unterlage oder Aufschreibung bezieht. 

(8) Der Referent für Finanz-, Wirtschafts- und Vermögensangelegen­

heiten hat einen schriftlichen Jahresabschluß zu verfassen und nach 

der Gegenzeichnung durch den Vorsitzenden längstens Ende November 

jedes Jahres den zuständigen Mandataren und der Kontrollkommission 
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.. 
schriftlich zuzuleiten. Dem Jahresabschluß ist ein schriftlicher 

Prüfungsbericht eines Wirtschaftstreuhänders beizulegen. Auf die 

Rechte der Kontrollkommission gemäß § 24 Abs.5 wird verwiesen. 

Bezüglich der Gliederung und der Genehmigung des Jahresabschlus­

ses sind die Bestimmungen über den Jahresvoranschlag sinngemäß 

anzuwenden. 

(9) Jahresvoranschlag und Jahresabschluß samt Prüfungsbericht 

sind zumindest 14 Tage vor ihrer Genehmigung zur öffentlichen Ein­

sicht in den Räumen der österreichischen Hochschülerschaft bezie­

hungsweise der Hochschülerschaften an den Universitäten und Hoch­

schulen künstlerischer Richtung aufzulegen." 

23. § 23 Abs.1 lautet: 

U(1) Die österreichische Hochschülerschaft und die Hochschüler­

schaften an den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Rich­

tung unterstehen der Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft 

und Forschung. Der Zentralausschuß, die Hauptausschüsse und die 

Wahlkommissionen haben die Protokolle über die von ihnen gefaßten 

Beschlüsse binnen zwei Wochen nach Beschlußfassung dem Bundesmini­

ster für Wissenschaft und Forschung, alle anderen Organe dem Uni­

versitäts- beziehungsweise dem Rektoratsdirektor unaufgefordert 

vorzulegen und allenfalls die zur Uberprüfung der Rechtmäßigkeit 

der Beschlüsse notwendigen Auskünfte zu erteilen und Uberprüfungen 

an Ort und Stelle vornehmen zu lassen." 

24. § 24 lautet: 

"§ 24. (1) Zur Uberprüfung der Gebarung der österreichischen Hoch­

schülerschaft, der Hochschülerschaften an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung und ihrer Wirtschaftsbetriebe 

ist eine Kontrollkommission einzurichten. 

(2) Die Kontrollkommission besteht aus: 

a) zwei vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 

entsendenden Vertretern; 

b) zwei vom Zentralausschuß der österreichischen Hochschüler­

schaft zu entsendenden Vertretern. 
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(3) Der Vorsitzende der Kontrollkommission ist vom Bundes-

.' minister für Wissenschaft und Forschung aus dem Kreise der von 

ihm entsendeten Vertreter auf die Dauer von vier Jahren zu bestel­

len. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 
-

(4) Die Aufgaben der Kontrollkommission umfassen insbeson-

dere: 

a) die laufende überprüfung der Haushaltsvorschriften; 

b) die Beratung und Überprüfung bei dienst- und besoldungs­

rechtlichen Angelegenheiten sowie bei Angelegenheiten der finan­

ziellen Gebarung; 

c) die Beratung der Wirtschaftsbetriebe der österreichischen 

Hochschülerschaft und der Hochschülerschaften an den Universitäten 

und Hochschulen künstlerischer Richtung in Vermögensfragen und Fra­

gen der Betriebsführung; 

d) die Mitwirkung an der Schulung der Studentenvertreter (§ 13 

Abs.6) ; 

e) die Erlassung von Richtlinien für eine einheitliche Vergabe 

der Mittel für den Verwaltungs aufwand (§ 17 Abs.1); 

f) die Erlassung von Richtlinien für den gemäß § 21 Abs.8 zu 

erstellenden Prüfungsberichtj 

g) die Genehmigung von Dienstverträgen (§ 21 Abs.5). 

(5) Die Kontrollkommission hat unbeschadet des § 21 Abs.8 das 

Recht, die in Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erhebungen an­

zustellen und Überprüfungen an Ort und Stelle vorzunehmen. Sie 

kann zur Bewältigung ihrer Aufgaben Wirtschafts treuhänder und an­

dere Experten, insbesondere sachverständige Bedienstete des Bundes, 

heranziehen. Erscheint der Kontrollkommission der Prüfungsbericht 

unrichtig oder unvollständig, kann sie einen anderen Wirtschafts­

treuhänder mit der Prüfung beauftragen. 

(6) Bei Feststellung grober Mängel in der Erfüllung der ge­

setzlichen Pflichten betreffend die Haushaltsführung durch Stu­

dentenvertreter hat die Kontrollkommission den Zentralausschuß 

bzw. den betreffenden Hauptausschuß in der darauffolgenden Sit­

zung zu informieren und kann beim Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung die Versagung, Aussetzung oder den Widerruf der ge­

mäß § 13 Abs.5 erforderlichen Genehmigung der pauschalierten Ent­

schädigung beantragen. 
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(7) Die Kontrollkommission hat dem Bundesminister für Wissen­

schaft und Forschung, der österreichischen Hochschülerschaft und 

allen Hochschülerschaften an den Universitäten und Hochschulen 

künstlerischer Richtung zumindest jährlich einen schriftlichen Be­

richt über ihre Tätigkeit zu übermitteln. 

(8) Beschlüsse der Kontrollkommission bedürfen der einfachen 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit­

zenden. 

(9) Die Kontrollkommission hat eine Geschäftsordnung zu be­

schließen. Diese bedarf der Genehmigung des Bundesministers für 

Wissenschaft und Forschung." 

25. Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt: 

"Rechnungshof-Kontrolle 

§ 24 a. Die Gebarung der österreichischen Hochschülerschaft, der 

Hochschülerschaften an den Universitäten und Hochschulen künstleri­

scher Richtung und ihrer Wirtschaftsbetriebe unterliegt der Prü­

fung durch den Rechnungshof." 

ART I K E L I I 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung betraut. 
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VOR B L A T T 

Problem: 
Mangelhafte Kontrollmöglichkeiten über die finanzielle Gebarung der 

Österreichischen Hochschülerschaft. 

Ziel: 
Ermöglichung einer effizienten Kontrolle der finanziellen Gebarung 

der Österreichischen Hochschülerschaft, vor allem durch Erweiterung 

der Agenden der Kontrollkommission, verpflichtende Schulung der 

Studentenvertreter, Einführung von Sanktionen bei grober Verletzung 

der gesetzlichen Pflichten in der Haushaltsführung durch Studenten­

vertreter und gesetzlicher Fixierung des Prüfungsrechts des Rech­

nungshofes über die Gebarung der Österreichischen Hochschüler­

schaft, der Hochschülerschaften an den Universitäten und Hochschu­

len künstlerischer Richtung und ihrer Wirtschaftsbetriebe. 

Berücksichtigung der bei der Vollziehung des Hochschülerschaftsge­

setzes gewonnenen Erfahrungen und Vornahme notwendiger Ergänzungen. 

Alternativen: 

Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes. 

Kosten: 
Geringfügige Aufwendungen als allfällige Abgeltung für die gegen­

über dem jetzigen Umfang vermehrte Tätigkeit des Vorsitzenden der 

Kontrollkommission. 
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E r 1 ä u t e run gen 

All g e m ein e r T eil 

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf wird vor allem der Rech­

nungshof-Kritik an der Haushaltsführung der Österreichischen Hoch­

schülerschaft Rech~ung getragen. 

Durch die Einräumung effizienter Kontrollmöglichkeiten sollen in 

Hinkunft Mängel in der finanziellen Gebarung der Österreichischen 

Hochschülerschaft, der Hochschülerschaften an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung und ihrer Wirtschaftsbetriebe 

vermieden werden. Im Falle grober Pflichtverletzungen durch Stu­

dentenvertreter können durch die Kontrollkommission Sanktionen ver­

hängt werden. Noch größeres Augenmerk ist jedoch auf präventive 

Maßnahmen zur Vermeidung einer mangelhaften Haushaltsführung der 

Hochschülerschaft zu legen, was zu einer Vermehrung der Agenden der 

Kontrollkommission führt. 

Auch das - bisher umstrittene - Prüfungsrecht des Rechnungshofes 

über die Gebarung der Österreichischen Hochschülerschaft, der Hoch­

schülerschaften an den Universitäten und Hochschulen künstlerischer 

Richtung und ihre Wirtschaftsbetriebe wird nunmehr gesetzlich fi­

xiert. 

Weiters werden bei der vorliegenden Novelle die bei der Vollziehung 

des Hochschülerschaftsgesetzes gewonnenen Erfahrungen berücksich­

tigt und notwendige Ergänzungen vorgenommen. 

B e s 0 n der e r T eil 

Zu Z 1: 

Gemäß § 4 Abs.4 des Wappengesetzes 1984 dürfen Körperschaften öf­

fentlichen Rechts, juristische Personen und physische Personen, die 

durch Bundesgesetz dazu berechtigt sind oder denen dieses Recht 

durch einen Verwaltungsakt aufgrund bundesgesetzlicher Bestimmungen 

verliehen wurde, das Bundeswappen führen. Der Österreichischen 

Hochschülerschaft und den Hochschülerschaften an den Universitäten 

und Hochschulen künstlerischer Richtung soll dieses Recht nunmehr 

durch Bundesgesetz eingeräumt werden. 
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Zu Z 2 und 3: 

Die Neuformulierung des § 6 Abs.3 und 6 dient der Korrektur von 

Redaktionsversehen. 

Zu Z 4: 

Um die Wahllegitimation der Mitglieder der Hochschülerschaft fest­

zustellen, mußte bisher die Inskription der Lehrveranstaltungen des 

betreffenden Instituts nachgeprüft werden. Da diese Überprüfung zu­

mindest bei Universitäten mit großer Hörerzahl kaum effizient er­

folgen konnte, wird dieser Verwaltungsaufwand durch die Neuformu­

lierung des § 9 Abs.3 nunmehr beseitigt. 

Darüber hinaus wird auch der in Kürze zu erwartenden Abschaffung 

des bisherigen Lehrveranstaltungsinskriptionssystems Rechnung ge­

tragen. 

Zu Z 5: 

Bei den meisten Studienrichtungen kann auf die Einrichtung von Stu­

dienabschnittsvertretungen verzichtet werden; ihre Aufgaben können 

von den Studienrichtungs- und Institutsvertretungen übernommen wer­

den. Dies erscheint insbesondere im Hinblick auf § 20 Abs.3 AHStG 

(Einrechnung von Semestern des nächstfolgenden Studienabschnitts) 

sinnvoll. Seit der Novelle zum AHStG 1984 ist in der Praxis nämlich 

schwer feststellbar, welchem Studienabschnitt der Student als Wäh­

ler zuzurechnen ist. Andererseits hat sich in der Praxis gezeigt, 

daß sich bei Fakultäten, an denen nur eine Studienrichtung einge­

richtet ist, die Studienabschnittsvertretungen bewährt haben, sodaß 

ihre völlige Abschaffung nicht sinnvoll erscheint. Daher wird nun­

mehr lediglich Fakultäten, die mit der Durchführung nur einer Stu­

dienrichtung betraut sind, die Möglichkeit zur Einrichtung von Stu­

dienabschnittsvertretungen geboten. Von dieser Möglichkeit könnte 

demnach an den Juridischen und Medizinischen Fakultäten sowie an 

den Fakultäten der Technischen Universitäten Gebrauch gemacht wer­

den. 

Zu Z 6, 7 und B: 

Die genannten Sonderfälle waren bisher im Hochschülerschaftsgesetz 

nicht geregelt und führten in der Praxis zu Unklarheiten. Durch die 

gegenständliche Neuregelung sollen diese Lücken geschlossen werden. 
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Zu Z 9: 

Eine Hörerversammlung muß in Hinkunft bereits dann einberufen wer­

den, wenn dies mindestens 10 von Hundert der Wahlberechtigten ver­

langen. Diese auf Vorschlag der Österreichischen Hochschülerschaft 

eingeführte Neuregelung dient einer größeren Demokratisierung in­

nerhalb der Hochschülerschaftsorgane. 

ZuZ 10: 

Im § 13 Abs.3 wird nunmehr klargestellt, daß die zum Nachweis der 

Vertretungsbefugnis dienende Vollmacht gerichtlich oder notariell 

beglaubigt sein muß. Der neu angefügte letzte Satz entspricht dem 

Listenwahlrechtsprinzip und beruht auf einen Vorschlag der Arbeits­

gemeinschaft der Universitätsdirektoren und Rektoratsdirektoren der 

österreichischen Universitäten und Hochschulen. 

Zu Z 11: 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, dem die Genehmi­

gung der Gewährung einer laufenden pauschalierten Entschädigung an 

Studentenvertreter obliegt, kann in Hinkunft bei Feststellung gro­

ber Mängel in der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten betreffend 

die Haushaltsführung durch Studentenvertreter diese Genehmigung 

versagen, aussetzen oder widerrufen. Die Antragstellung zur Ver­

hängung dieser Sanktion obliegt gemäß § 24 Abs.6 (neu) der Kon­

trollkommission. 

Zu Z 12: 

Durch die in § 13 Abs.6 normierte Verpflichtung der Österreichi­

schen Hochschülerschaft zur Abhaltung von Schulungen sowie die ver­

pflichtende Teilnahme bestimmter Studentenvertreter an diesen Schu­

lungen soll eine ausreichende Ausbildung leitender bzw. mit der 

Haushaltsführung betrauter Hochschülerschaftsfunktionäre gewähr­

leistet werden. Aus Zweckmäßigkeitsgründen sollte der Vorsitzende 

der Österreichischen Hochschülerschaft zu den Schulungen einladen. 

Die Mitwirkung der Kontrollkommission sollte auch die Bereitstel­

lung von Lernbehelfen für die auszubildenden Studentenvertreter um­

fassen. 
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Die Ausstellung von Hochschülerschaftsausweisen an bestimmte Stu­

dentenvertreter, die öfters mit öffentlichen Stellen oder Firmen in 

Kontakt treten, sollen ihnen ermöglichen, sich als Funktionäre ei­

nes Organes der Hochschülerschaft auszuweisen. Die Ausweise sind 

einheitlich zu gestalten und sollen zumindest Name und Funktion des 

Studentenvertreters sowie die Funktionsdauer, für die er gewählt 

bzw. bestellt wurde, beinhalten. 

Ebenso dient das in § 13 Abs.8 normierte Verzeichnis über die Stu­

dentenvertreter der Transparenz. Der Abschluß des Verzeichnisses am 

1. Juli jedes Jahres entspricht nunmehr dem Auslaufen des Rech­

nungsjahres der Österreichischen Hochschülerschaft sowie dem Zeit­

punkt des alle zwei Jahre stattfindenden Wechsels der Studenten­

vertreter. 

Zu Z 13: 

Die Wahlen der Fakultätsvertretungen finden auf einer den Studien­

richtungs-, Instituts-, Klassen-(Schulen-) und Studienabschnitts­

vertretungen übergeordneten Ebene statt und sind grundsätzlich 

nicht als Personenwahlen konzipiert. Die derzeit geltende Ausnahme­

regelung für Fakultäten, die mit der Durchführung nur einer Stu­

dienrichtung betraut sind, erscheint nicht gerechtfertigt. In Hin­

kunft sollen die Wahlen der Fakultätsvertretungen daher einheit­

lich in Form von Listenwahlen erfolgen. 

Zu Z 14: 

Die Abschaffung der Nachwahlen dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Im Falle, daß die Funktionsperiode eines Organes vorzeitig endet, 

hat das jeweils unmittelbar übergeurdnete Organ dessen Aufgaben le­

diglich bis zum Ablauf der gesetzlichen Funktionsperiode zu über­

nehmen. 

Zu Z 15: 

Da in der Praxis den Rektoren der endgültige Jahresvoranschlag erst 

im März des Finanzjahres bekanntgegeben wird, erscheint für die 

Österreichische Hochschülerschaft eine Umstellung des Rechnungsjah­

res vom Kalenderjahr auf den Zeitraum vom 1. Juli des Finanzjahres 

des Bundes bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres zweckmäßig. 
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Der Rektor hat bis spätestens 1. Mai des jeweiligen Finanzjahres 

des Bundes bekanntzugeben, welche finanziellen Mittel der Öster­

reichischen Hochschüle- ~haft für ein halbes Jahr zur Verfügung 

stehen. Auf Erlaßweg wäre festzusetzen, daß für das nächste Halb­

jahr mit dem gleichen Ansatz wie im Vorjahr zu rechnen sei. 

Mit der Neuformulierung des § 17 Abs.1 wird geklärt, daß die den 

Hochschülerschaften zu ersetzenden Kasten auch die Strom- und Hei­

zungskosten umfassen. Die Kontrollkommission hat in den Richtlinien 

einen einheitlichen Grundsockelbetrag festzusetzen, der allen Hoch­

schülerschaften in gleicher Höhe zukommt. In den ebenfalls von der 

Kontrollkommission zu verfassenden Prüfungsrichtlinien sollte eine 

regelmäßige Inventarisierungspflicht für die Hochschülerschaften 

aller Universitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung vorge­

sehen werden. 

Die Neuformulierung stellt die Ralle des Bundesministers für Wis­

senschaft und Forschung als monokratisches Organ klar. 

Zu Z 16: 

Bisher konnten nur subsidiär entsprechend qualifizierte Angestellte 

vom Vorsitzenden mit der Leitung eines Referates betraut werden. 

Auf Wunsch der Österreichischen Hochschülerschaft wird es nun er­

möglicht, daß mit Beschluß des zuständigen Organes auf Vorschlag 

des Vorsitzenden auch primär entsprechend qualifizierte Angestellte 

mit der Leitung eines Referates betraut werden können. 

Zu Z 17: 

Die Bestimmung über die Abberufung der Referenten wurde dem § 13 

Abs.2 nachgebildet und d~ant der Klarsteilung. 

Zu Z 18 und 19: 

Bisher enthielt das Hochschülerschaftsgesetz keine Bestimmungen 

über die Verantwortlichkeit der Referenten und Sachbearbeiter. Da 

die Bestellung der Referenten vom zuständigen Organ beschlossen 

wird, ist auch ihre Verantwortlichkeit anders gestaltet als die der 

Sachbearbeiter. 
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Zu Z 20: 

Es wird klargestellt, daß es sich bei den Wirtschaftsbetrieben der 

Österreichischen Hochschülerschaft bzw. der Hochschülerschaften an 

den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung um ge­

meinnützige Einrichtungen handelt. Da durch die Beteiligung Dritter 

an den Wirtschaftsbetrieben die Gefahr der Beherrschung der Wirt­

schaftsbetriebe und damit eine Gefährdung der Interessen der Öster­

reichischen Hochschülerschaft gegeben ist, wird eine derartige Be­

teiligung für unzulässig erklärt. Oie Möglichkeit einer wirtschaft­

lichen Zusammenarbeit "der Wirtschaftsbetriebe der Hochschülerschaft 

mit Dritten bleibt weiterhin bestehen. Allerdings ist bei der Wirt­

schaftsführung stets auf die in § 2 Ab.l genannten Aufgaben der 

Österreichischen Hochschülerschaft Bedacht zu nehmen. 

Zu Z 21: 

Auf Vorschlag des Rechnungshofes wird das Rechnungsjahr der Öster­

reichischen Hochschülerschaft vom Kalenderjahr auf den Zeitraum vom 

1. Juli bis 30. Juni umgestellt. Diese Regelung verhindert auch ein 

Auseinanderklaffen zwischen Beginn beziehungsweise Ablauf des Rech­

nungsjahres und.8eginn beziehungsweise Ablauf der Funktionsperioden 

der Studentenvertreter. 

Unter den in den lit.a und c genannten "Organen" sind auch die Stu­

dienrichtungsvertretungen zu verstehen. Der in lit.c genannte 

"Sachaufwand" umfaßt auch den Verwaltungsaufwand. 

Oie Neuregelung des § 21 Abs.2 beruht auf einem Vorschlag der 

Österreichischen Hochschülerschaft. Oie bisher im Gesetz vorgese­

hene "Zw6Iftelregelung" erscheint insbesondere im Hinblick auf die 

Ferien, in dene~ weniger Ausgaben getätigt werden als während des 

Studienbetriebes, nicht zweckmäßig. 

Zu Z 22: 

Auf Anregung des Rechnungshofes werden die Zeichnungspflichten des 

5 21 Abs.4 auch auf Rechtsgeschäfte erweitert, die mit Einnahmen 

verbunden sind, um auch hier eine gegenseitige Kontrolle zu ermög­

lichen. In Hinkunft kann der Referent für Finanz-, Wirtschafts- und 

Vermögensangelegenheiten auch gemeinsam mit dem Vorsitzenden der 

zuständigen Fakultätsvertretung bzw. mit dem Vorsitzenden der zu-
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ständigen Studienrichtungsvertretung zum Abschluß von Rechtsge­

schäften ermächtigt werden. Im Falle der Mitzeichnung durch den 

Vorsitzenden der Studienrichtungsvertretung erstreckt sich die Er­

mächtigung lediglich auf den Abschluß von Rechtsgeschäften, die mit 

Einnahmen oder Ausgaben bis zu 10.000,- S verbunden sind. 

Ebenfalls auf einer Anregung des Rechnungshofes beruht die neu ein­

geführte Sonderregelung für den Abschluß von Dienstverträgen. Für 

den Abschluß von Rechtsgeschäften gemäß § 21 Abs.4 könnte die Kon­

trollkommission der Österreichischen Hochschülerschaft Musterver­

träge (Dienstverträge, Verpflichtung von Künstlern zu Hochschüler­

schaftsveranstaltungen usw.) zur Verfügung stellen. 

Die starre Einhaltung der im früheren § 21 Abs.5 genannten 

10.000,- S - Grenze hat sich in der Praxis - et~/a im Zusammenhang 

mit dem Skriptenverkauf - als unmöglich erwiesen. 

Die Praxis hat bewiesen, daß die Bilanzierungspflicht bei kleineren 

Hochschülerschaften einen relativ hohen Verwaltungsaufwand verur­

sacht. Für kleinere Hochschülerschaften wird daher durch eine Ver­

einfachung der Buchführungspflichten eine Erleichterung geschaffen. 

Die Aufbewahrungspflicht bezüglich der Verrechnungsunterlagen und 

-aufschreibungen entspricht den Bestimmungen der Verfahrensvor­

schriften für die Verrechnung des Bundes. 

Zur Gewährleistung einer unmittelbaren Kontrolle müssen die Jahres­

abschlüsse von den Hochschülerschaften nunmehr auch der Kontroll­

kommission übersendet werden. Im § 21 Abs.8 findet die Umstellung 

des Rechnungsjahres auf die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni 8e­

rücksjchtigung. Der Verweis auf die korrespondierende neue Bestim­

mung des 5 24 Abs.5 bezieht sich auf das Recht der Kontrollkommis­

sion, bei der Vorlage unrichtiger oder unvollständiger Prüfungsbe­

richte einen anderen Wirtschaftstreuhänder mit der Prüfung zu be­

auftragen. 

Die gegenständliche Bestimmung, die bereits bisher in dieser Form 

existierte, wird im Zuge der Novellierung des § 21 der Terminologie 

des UOG bzw. KHStG angepaßt. 
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Zu Z 23: 
Die Pflicht zur Vorlage der Protokolle aller Organe an den Bundes­

minister für Wissenschaft und Forschung hat sich in der Praxis als 

undurchführbar erwiesen. Daher haben nurmehr der Zentralausschuß, 

die Hauptausschüsse und die Wahlkommissionen die Protokolle dem 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vorzulegen; alle an­

deren Organe haben die Protokolle dem Universitäts- bzw. dem Rek­

toratsdirektor, der hier im übertragenen Wirtkungsbereich tätig 

wird, vorzulegen. 

Zu Z 24: 

Durch die Verringerung der Mitglieder der Kontrollkkommission von 

bisher sechs auf vier Personen soll eine größere Flexibilität der 

Kontrollkommission gewährleistet werden. Da die Agenden der Kon­

trollkommission erweitert werden, wird vor allem die Tätigkeit des 

Vorsitzenden einen größeren Zeitaufwand erfordern, der abzugelten 

sein wird. Die Kontrollkommission soll durch verstärkte beratende 

Tätigkeit bereits präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern 

in der Haushaltführung der Österreichischen Hochschülerschaft set­

zen. Durch die Erstellung von Richtlinien durch die Kontrollkommis­

sion soll eine einheitliche Vergabe von Mitteln sowie eine einheit­

liche Gliederung der Prüfungsberichte erzielt werden. Oie Einset­

zung eines allfälligen zweiten Wirtschaftstreuhänders soll eine 

möglichst genaue und objektive Prüfung ermöglichen, die allerdings 

nur formeller Natur sein kann. 

Weiters werden der Kontrollkommission bei groben Pflichtverletzun­

gen in der Haushaltsführung durch Studentenvertreter Sanktionsmög­

lichkeiten eingeräumt. Die Information des Zentralausschusses bzw. 

des betreffenden Hauptausschusses hat in der auf die Feststellung 

des groben Mangels folgenden Sitzung zu erfolgen und soll als eige­

ner Tagesordnungspunkt angeführt werden. Die Möglichkeit des Antra­

ges auf Versagung, Aussetzung oder Widerruf der pauschalierten Ent­

schädigung entspricht dem § 13 Abs.5. 
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• 

Zu Z 25: 

Da die Österreichische Hochschülerschaft eine Körperschaft öffent­

lichen Rechts darstellt, die nicht ausschließlich durch öffentli­

che Mittel finanziert wird, war das Prüfungsrecht des Rechnungsho­

fes bisher umstritten. Durch die gesetzliche Fixierung des Prü­

fungsrechts des Rechnungshofes auf der Basis des Art.121 Abs.l 8-VG 

soll diese Unklarheit beseitigt werden. Somit besteht eine Prü­

fungskompetenz des Rechnungshofes über die gesamte Gebarung der 

Österreichischen Hochschülerschaft, der Hochschülerschaften an den 

Universitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung und ihrer 

Wirtschaftsbetriebe. 
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• 

G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 

Alte Fassung 

§ 2. (1) Der österreichischen 

Hochschülerschaft obliegen die 

Interessensvertretungen sowie 

die ideelle und materielle 

Förderung ihrer Mitglieder. 

Insbesondere obliegen ihr: 

a) nach Maßgabe der 

jeweiligen gesetzlichen Bestim­

mungen die Mitwirkung in 

akademischen Behörden und den 

Behörden nach dem Studienför­

derungsgesetz; 

b) innerhalb ihrer Zu­

ständigkeit den staatlichen 

Behörden, insbesondere dem 

Bundesministerium für Wis­

senschaft und Forschung und 

den akademischen Behörden 

sowie den gesetzgebenden 

Körperschaften, Gutachten und 

Vorschläge über Angelegen­

heiten der Studierenden und 

des Hochschulwesens zu er­

statten; 

c) die Vertretung der 

allgemeinen Interessen ihrer 

Mitglieder gegenüber gesetz­

gebenden Körperschaften, 

staatlichen und akademischen 

Neue Fassung 
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• 
Behörden, in internationalen 

Studentenorganisationen und 

vor der öffentlichkeit; 

d) die fachliche Förde­

rung unter anderem durch 

Studienberatung, Bereitstel­

lung von Studienbehelfen, 

Einrichtung von Arbeitsge­

meinschaften, Veranstaltung 

von Wiederholungskursen und 

Vermittlung von Studienreisen; 

e) die kulturelle För­

derung unter anderem durch 

Führung von Studentenbüche­

reien, Veranstaltung von 

Vorträgen, Theaterabenden, 

Konzerten, Vermittlung des 

Besuches solcher Veranstal­

tungen sowie des Besuches von 

Museen und anderen kulturellen 

Einrichtungen; 

f) die sportliche För­

derung unter anderem durch die 

Abhaltung sportlicher Veran-. 
staltungen und die Beteiligung 

an Wettkämpfen sowie an akade­

mischen Meisterschaften: 

g) die gesundheitliche 

Betreuung, soweit keine Lei­

stungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung vorliegen; 

h) die Förderung wirt­

schaftlicher Interessen und 

die Hilfeleistung unter ande­

rem durch Vergabe von Unter­

stützungen und Beihilfen an 

sozial bedürftige Mitglieder, 

- 2 -
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,. 

Wohnungs fürsorge , Vermittlung 

von Nebenerwerb für Mitglieder 

sowie nach Maßgabe der Bestim­

mungen der §§ 19 bis 21 die 

Führung von Studentenheimen, 

Mensen und sonstigen Wirt­

schaftsbetrieben, die der 

Erfüllung von Aufgaben der 

österreichischen Hochschüler­

schaft dienen; 

i) die Mitwirkung der 

anderen vom Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung 

oder von den akademischen 

Behörden zugewiesenen Angele­

genheiten kultureller, sozi­

aler und wirtschaftlicher Art. 

(2) Die Bundesminister 

haben Gesetzentwürfe, die 

studentische Angelegenheiten 

betreffen, vor ihrer Vorlage 

an die Bundesregierung und 

Verordnungen dieser Art vor 

ihrer Erlassung der öster­

reichischen Hochschülerschaft 

unter Gewährung einer angemes­

senen Frist zur Stellungnahme 

zu übermitteln. Insbesondere 

ist auch die Mitwirkung der 

Österreichischen Hochschüler­

schaft gemäß § 3 Abs.4 des 

Allgemeinen Hochschul-Studien­

gesetzes, BGBl.Nr. 177/1966, 

sicherzustellen. § 17 Abs.5 

des Allgemeinen Hochschul­

Studiengesetzes bleibt unbe­

rührt. 

- 3 -
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• 

(3) Die Organe der Öster­

reichischen Hochschülerschaft 

und die in ihr vertretenen 

wahlwerbenden Gruppen sind im 

Rahmen ihrer Aufgaben berech­

tigt, Veranstaltungen an jeder 

Hochschule durchzuführen. 

Solche Veranstaltungen sind 

dem Rektor wenigstens 24 

Stunden vorher anzuzeigen. Bei 

Unterlassung der Anzeige geht 

dieses Recht verloren. Der 

Rektor bestimmt, welche Räume 

für die Veranstaltungen zur 

Verfügung gestellt werden, 

sowie den Zeitraum, für den 

sie zur Verfügung stehen. 

Diese Veranstaltungen sind 

öffentlich. Der Zutritt kann 

jedoch erforderlichenfalls auf 

Angehörige der Hochschule und 

eine den räumlichen Verhält­

nissen entsprechende Zahl 

eingeschränkt werden. Der 

Rektor kann eine Veranstaltung 

durch Bescheid untersagen, 

wenn ihre Durchführung ins­

besondere im Hinblick auf das 

Fehlen geeigneter Räume nur 

unter Beeinträchtigung des 

Lehr- und Forschungsbetriebes 

sichergestellt werden könnte. 

(4) Die österreichische 

Hochschülerschaft und die in 

ihr vertretenen wahlwerbenden 

Gruppen sind berechtigt an den 

- 4 -
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hiezu von der zuständigen 

akademischen Behörde zuge­

wiesenen Anschlagplätzen An­

schläge anzubringen. Die 

zuständige akademische Behörde 

hat die dafür erforderlichen 

Anschlagmöglichkeiten zur 

Verfügung zu stellen. Die 

österreichische Hochschüler­

schaft und alle wahlwerbenden 

Gruppen sind berechtigt, an 

jeder Hochschule in den Räu­

men, die nicht für die Durch­

führung des Lehr- und For­

schunbsbetriebes oder für die 

Verwaltung bestimmten, Infor­

mationsmaterial zu verteilen. 

(5) Jede Hochschule hat 

die Mitglieder der österreichi­

schen Hochschülerschaft für 

ihren Bereich evident zu 

halten und der österreichi­

schen Hochschülerschaft in 

jedem Semester ein Mitglieder­

verzeichnis auszufolgen. Das 

Mitgliederverzeichnis hat 

Angaben über Name, Matrikel­

nummer, Geschlecht, Staats­

bürgerschaft, Familienstand, 

Heimat- und Studienadresse 

sowie über die Angehörigkeit 

zu Studienrichtung, Studien­

abschnitt und Institut zu 

enthalten. 

- 5 -
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(6) Die österreichische 

Hochschülerschaft hat den 

wahlwerbenden Gruppen auf 

deren Verlangen Abschriften 

des Mitgliederverzeichnisses 

gegen Ersatz der Kosten aus­

zufolgen. Der österreichischen 

Hochschülerschaft und den 

wahlwerbenden Gruppen ist eine 

Weitergabe von Daten an Dritte 

untersagt. 

(7) Die österreichische 

Hochschülerschaft verwaltet 

ihre Angelegenheiten nach 

Maßgabe dieses Bundesgesetzes 

selbst. 

§I 6. (3) Den Hauptausschüssen 

obliegen die in § 3 Ab~.2 

umschriebenen Aufgaben für den 

Bereich der einzelnen Hochschu­

len, sofern diese nicht durch 

Fakultäts (Abteilungs-)vertretun­

gen, Studienrichtungs-, Insti­

tuts-(Klassen-) und Studienab­

schnittsvertretungen (§§ 7 bis 

10) wahrgenommen werden. 

(8) Die österreichische 

Hochschülerschaft und die Hoch­

schülerschaften an den Universi­

täten und den Hochschulen künst­

lerischer Richtung sind zur Füh­

rung des Bundeswappens im Sinne 

des Wappengesetzes, BGBl.Nr. 159/ 

1984, berechtigt. 

§ 6. (3) Den Hauptausschüssen ob­

liegen die in § 3 Abs.4 umschrie­

benen Aufgaben für den Bereich der 

einzelnen Universitäten und Hoch­

schulen künstlerischer Richtung, 

sofern diese nicht durch Fakultäts 

(Abteilungs-) vertretungen, Studien­

richtungs- und Instituts(Klassen-) 

vertretungen (§§ 7 bis 10) wahrge­

nommen werden. 
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• 
Insbesondere obliegen den 

Hauptausschüssen: 

a) die Beschlußfassung 

über den Jahresvoranschlag; 

darin ist ein Verfügungsrecht 

des Hauptausschusses über 

zumindest 40 v.H. der von der 

Österreichischen Hochschüler­

schaft zur Verfügung gestell-

- 7 -

ten Geldmittel und ein Verfü­

gungsrecht der Fakultäts(Ab­

teilungs-) vertretungen, Stu­

dienrichtungs-, Instituts­

(Klassen-) und Studienabschnitts-

vertretungen über zusammen 

mindestens 40 v.H. dieser 

Geldmittel vorzusehen, wobei 

jedem Organ ein zur Erfüllung 

seiner Aufgaben notwendiger 

Mindestbetrag zuzuweisen ist: 

b) die Entsendung von 

Studentenvertretern in die 

oberste akademische Behörde 

der Hochschule und die Behör­

den nach dem Studienförderungs­

gesetz auf Hochschulebene 

sowie die Abberufung aus die­

sen Behörden nach Maßgabe der 

jeweiligen gesetzlichen Be­

stimmungen unter Berücksich­

tigung des Mandatsverhältnis­

ses der im Hauptausschuß 

vertretenen wahlwerbenden 

Gruppen; 

c) die Führung der für 

die Erledigung der Aufgaben 

aller Organe einer Hochschü­

lerschaft notwendigen Verwal­

tungseinrichtungen. 
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§ 6. (6) Der Hauptausschuß hat 

unter sinngemäßer Anwendung 

des § 5 Abs.8 eine Geschäfts­

ordnung für alle Organe der 

Hochschülerschaft, mit Aus­

nahme der Wahlkommission, zu 

beschließen. Die Geschäfts­

ordnung bedarf der Genehmigung 

durch den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung. 

Bis zu einer derartigen Rege­

lung haben die Organe der 

Hochschülerschaft die Geschäfts­

ordnung des Hauptausschusses 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. (3) Aktiv und passiv 

wahlberechtigt sind die Mit­

glieder der jeweiligen Hoch­

schülerschaft nach Maßgabe des 

§ 3 Abs.3, die im Wahlsemester 

und dem der Wahl vorangehenden 

Semester eine Lehrveranstal­

tung des betreffenden Insti­

tutes inskribiert haben, so­

fern diese Lehrveranstaltung 

für den Studierenden eine 

Pflicht- oder Wahllehrveran­

staltung nach den für den 

Studierenden geltenden Stu­

dienvorschriften darstellt. 

§ 10. (1) Für jeden Studienab­

schnitt einer Studienrichtung 

kann im Hinblick auf eine zu 

große Zahl der von einer 

Studienrichtungsvertretung zu 

§ 6. (6) Der Hauptausschuß hat 

unter sinngemäßer Anwendung 

des § 5 Abs.8 eine Geschäfts­

ordnung für alle Organe der 

Hochschülerschaft, mit Aus­

nahme der Wahlkommission, zu 

beschließen. Die Geschäfts­

ordnung bedarf der Genehmigung 

durch den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung. 

Bis zu einer derartigen Rege­

lung haben die Organe der 

Hochschülerschaft die Geschäfts­

ordnung des Zentralausschusses 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. (3) Aktiv und passiv 

wahlberechtigt sind die Mit­

glieder der jeweiligen Hoch­

schülerschaft nach Maßgabe des 

§ 3 Abs.3, die in dem Wahlseme­

ster und dem der Wahl vorange­

henden Semester eine Studien­

richtung inskribiert haben, in 

der das vom Institut vertretene 

Fach als Pflicht- oder Wahlfach 

vorgesehen ist. 

§ 10. ( 1) An F akul tä ten, an 

denen nur eine Studienrichtung 

eingerichtet ist, kann fü:.: jeden 

Studienabschnitt einer Studienrichtung 

im Hinblick auf eine zu große 

Zahl der von einer Studien-
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betreuenden Studenten oder auf 

zu große fachliche Unter-

schiede in den Studienabschnitten 

durch einen mit Zweidrittelmeh~­

heit gefaßten Beschluß des 

Hauptausschusses eine Studien­

abschnittsvertretung eingerich­

tet werden. Diese führt die 

Bezeichnung ~Studienabschnitts­

vertretung~ mit einem die 

Zugehörigkeit zum jeweiligen 

Studienabschnitt bzw. zur 

Studienrichtung kennzeichnen-

den Zusatz. 

§ 11. (2) Der Hauptausschuß 

kann unter Bedachtnahme auf 

die geringe Bedeutung eines 

Institutes für die Durchfüh­

rung einer Studienrichtung 

oder die nach Maßgabe der 

Studienvorschriften nur kurze 

Inanspruchnahme der Einrich­

tungen bestimmter Institute 

durch die Studierenden beschlie­

ßen, daß die Wahl von Insti­

tutsvertretern zu entfallen 

hat und deren Aufgaben von der 

Studienrichtungsvertretung zu 

übernehmen sind. In diesem 

Fall kann der Hauptausschuß im 

Hinblick auf eine zu große 

Zahl der von der Studienrich­

tung zu betreuenden Institute 

oder zur Sicherstellung einer 

ausreichenden Betreuung der 

Studierenden der jeweiligen 

Studienrichtung den Studien­

abschnittsvertretungen dieser 

Studienrichtung die Aufgaben 

bestimmter Institutsvertre­

tungen übertragen. 

richtungsvertretung zu betreu­

enden Studenten oder auf zu 

große fachliche Unterschiede 

in den Studienabschnitten 

durch einen mit Zweidrittelmehr­

heit ge faßten Beschluß des 

Hauptausschusses eine Studien­

abschnittsvertretung eingerichtet 

werden. Diese führt die Bezeich­

nung ~Studienabschnittsvertretung~ 

mit einem die Zugehörigkeit zum 

jeweiligen Studienabschnitt bezie­

hungsweise zur Studienrichtung kennzeichna~­

den Zusatz. 

§ 11. (2) Der Hauptausschuß 

kann unter Bedachtnahme auf 

die geringe Bedeutung eines 

Institutes für die Durchfüh­

rung einer Studienrichtung 

oder die nach Maßgabe der 

Studienvorschriften nur kurze 

Inanspruchnahme der Einrich­

tungen bestimmter Institute 

durch die Studierenden beschlie­

ßen, daß die Wahl von Insti­

tutsvertretern zu entfallen 

hat und deren Aufgaben von der 

Studienrichtungsvertretung zu 

übernehmen sind. In diesem 

Fall kann der Hauptausschuß im 

Hinblick auf eine zu große 

Zahl der von der Studienrich­

tung zu betreuenden Institute 

oder zur Sicherstellung einer 

~lsreichenden Betreuung der 

Studierenden der jeweiligen 

Studienrichtung den Studien­

abschnittsvertretungen dieser 

Studienrichtung die Aufgaben 

bestimmter Institutsvertretun­

gen übertragen. 
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§ 11. (5) :Besc hlü sse gemäß 

Abs.2 bis 4 bedürfen der Zwei-

dr i tt elmehrhei t. Beschlüsse 

ge mäß Abs. 2 und 4 treten au-

ßer Kraft, sofern ein Viertel 

de r für das betreffende Organ 

aktiv Wahlberechtigten die Durch­

führung der Wahl bei der zustän­

digen Wahlkommission schrift­

lich beantragt. 

§ 12. (1) Jedes Organ der Hoch­

sc hülerschaft an einer Hochschu­

le mit Ausnahme des Hauptaus­

schusses und der Wahlkommis­

sdon hat mindestens einmal im 

Semester zur Information der 

Studierenden und zur Behandlung 

wichtiger Fragen eine Hörerver­

sammlung einzuberufen. Eine 

Hörerversammlung ist auch dann 

einzuberufen, wenn dies minde­

stens 20 von Hundert der Wahlbe­

rechtigten oder zumindest zwei 

Hat ein Institut Aufgaben in der 

Durchführung mehrerer Studien­

richtungen zu übernehmen, sind die 

der Institutsvertretung zukommen­

den Aufgaben vom unmittelbar über­

geordneten Organ zu übernehmen. 

§ 11. (5) Die Aufgaben der Dok­

torats- und Aufbaustudienrich­

tungsvertretungen sind von der 

zuständigen Fakultätsvertretung, 

wenn sie jedoch fakultätsüber­

greifend sind, vom Hauptausschuß 

zu übernehmen. 

§ 11. (6) Beschlüsse gemäß 

Abs.2 bis 4 bedürfen der Zwei­

drittelmehrheit. Beschlüsse 

gemäß Abs.2 und 4 treten au-

ßer Kraft, sofern ein Viertel 

der für das betreffende Organ 

aktiv Wahlberechtigten die Durch­

führung der Wahl bei der zustän­

digen W'ahlkommission schrift­

lich beantragt. 

§ 12. (1) Jedes Organ der Hoch­

schülerschaft an einer Hochschu­

le mit Ausnahme des Hauptaus­

schusses und der Wahlkommis­

sion hat mindestens einmal im 

Semester zur Information der 

Studierenden und zur Behandlung 

wichtiger Fragen eine Hörerver­

sammlung einzuberufen. Eine 

Hörerversammlung ist auch dann 

einzuberufen, wenn dies minde­

stens 10 von Hundert der Wahlbe­

rechtigten oder zumindest zwei 
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Mandatare des jeweiligen Organs 

verlangen. Die Einberufung jeder 

Mandatare des jeweiligen Organs 

verlangen. Die Einberufung jeder 

Hörerversammlung hat unter gleich- Hörerversammlung hat unter gleich-

zeitiger Bekanntgabe eines Vor- zeitiger Bekanntgabe eines Vor-

schlages zur Tagesordnung durch schlages zur Tagesordnung durch 

den Vorsitzenden des jeweiligen 

Organs zu erfolgen. 

§ 13. (3) Mandatare von 

Organen der österreichischen 

Hochschülerschaft und der 

Hochschülerschaften an den 

Hochschulen, die nach einem 

Listenwahlrecht (§ 15 Abs.2) 

gewählt wurden, können sich 

bei Sitzungen nur durch einen 

Ersatzmann (§ 15 Abs.2 lit.c) 

vertreten lassen. Der Ersatz­

mann ist vom Mandatar in der 

ersten Sitzung des neugewähl­

ten Organes bekanntzugeben. 

Ist auch der Ersatzmann verhin­

dert oder wurde kein Ersatz­

mann bekanntgegeben, so kann 

sich der Mandatar durch einen 

anderen Ersatzmann, der die 

Vertretungsbefugnis durch eine 

beglaubigte Vollmacht nachzu­

weisen hat, vertreten lassen. 

§., 13. (5) Die Tätigkeit als 

Studentenvertreter ist ehren­

amtlich. Studentenvertreter 

den Vorsitzenden des jeweiligen 

Organs zu erfolgen. 

§ 13. (3) Mandatare von Organen 

der österreichischen Hochschüler­

schaft und der Hochschülerschaften 

an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer 

Richtung, die nach einem 

Listenwahlrecht (§ 15 Abs.2) 

gewählt wurden, können sich 

bei Sitzungen nur durch einen 

Ersatzmann (§ 15 Abs.2 lit.c) 

vertreten lassen. Der Ersatz­

mann ist vom Mandatar in der 

ersten Sitzung des neugewähl-

ten Organes bekanntzugeben. 

Ist auch der Ersatzmann ver­

hindert oder wurde kein Ersatz­

mann bekanntgegeben, so kann 

sich der Mandatar durch einen 

anderen Ersatzmann, der die 

Vertretungsbefugnis durch eine 

gerichtlich oder notariell 

beglaubigte Vollmacht nachzu­

weisen hat, vertreten lassen. 

Der Ersatzmann ist der jeweiligen 

Kandidatenliste zu entnehmen. 

§ 13. (5) Die Tätigkeit als 

Studentenvertreter ist ehren­

amtlich. Studentenvertreter 
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haben Anspruch auf Ersatz des 

ihnen aus ihrer Tätigkeit 

erwachsenden Aufwandes. Stu­

dentenvertretern kann im Hin­

blick auf die Bedeutung der 

Funktion und die große zeit­

liche Belastung durch Beschluß 

des Zentralausschusses bezie­

hungsweise des zuständigen 

Hauptausschusses eine laufen­

de pauschalierte Entschädigung 

gewährt werden. Derartige 

Beschlüsse bedürfen der Ge­

nehmigung des Bundesministers 

für Wissenschaft und Forschung. 

- 12 -

haben Anspruch auf Ersatz des ihnen 

aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Auf­

wandes. Studentenvertretern kann im 

Hinblick auf die Bedeutung der Funkti 

on und die große zeitliche Belastung 

durch Beschluß des Zentralausschusse! 

beziehungsweise des zuständigen Haupt 

ausschusses eine laufende pauschalier 

te Entschädigung gewährt werden. Der­

artige Beschlüsse bedürfen der Geneh­

migung des Bundesministers für Wisser 

schaft und Forschung. Der Bundesmini­

ster für Wissenschaft und Forschung 

kann aufgrund eines Antrags gemäß § 

Abs.6 die Genehmigung der pauschaliel 

ten Entschädigung versagen, aussetzen oder 
widerrufen. 

(6) Die österreichische 

Hochschülerschaft hat unter 

Mitwirkung der Kontrollkommis­

sion jährlich eine Schulung 

für Studentenvertreter über 

Grundsätze des Universitäts­

(Hochseht.. ' -) 'echts, des Hoch-

schülerschaftsrechts und der 

Haushaltsführung durchzuführen. 

An dieser Schulung haben 

zumindest der Vorsitzende der 

Österreichischen Hochschüler­

schaft, die Vorsitzenden der 

Hauptausschüsse, ihre Stellver­

treter und die Wirtschaftsrefe­

renten teilzunehmen. 

(7) Der Vorsitzende der 

österreichischen Hochschüler-

schaft hat dem Wirtschaftsreferenten 

der Österreichischen Hochschüler­

schaft sowie den Vorsitzenden 
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und Wirtschaftsreferenten der 

Hochschülerschaften an den 

Universitäten und Hochschulen 

künstlerischer Richtung einheit­

liche, auf die jeweilige 

Funktionsdauer befristete 

Hochschülerschaftsausweise 

auszustellen. Scheidet ein 

Studentenvertreter vor Ablauf 

der Funktionsperiode aus 

seiner Funktion aus, hat er 

seinen Hochschülerschaftsaus­

weis unverzüglich dem Vorsit­

zenden der Österreichischen 

Hochschülerschaft auszuhändigen. 

(8) Der Vorsitzende der 

österreichischen Hochschüler­

schaft und die Vorsitzenden 

der Hochschulen an den Univer­

sitäten und Hochschulen künstle­

rischer Richtung haben über 

die dem betreffenden Organ 

angehörenden Studentenvertre­

ter ein Verzeichnis zu führen, 

das am 1. Juli jedes Jahres 

abzuschließen ist und in das 

den Studentenvertretern auf 

Verlangen Einsicht zu gewähren 

ist. Dieses Verzeichnis hat 

insbesondere den Namen, die 

Anschrift, den Tätigkeitsbe­

reich, die Dauer der Funktions­

periode und die Unterschrift 

des Studentenvertreters zu 

enthalten. Das vorzeitige Aus­

scheiden eines Studentenver­

treters ist vom zuständigen 

Vorsitzenden mit Angabe des 

Datums seines Ausscheidens zu 
vermerken. 

203/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 37 von 50

www.parlament.gv.at



- 14 -

§ ,15. (3) Bei Wahlen de~ 

Studienrichtungs-, In~cituts-, 

Klassen (Schul)- und Studie­

nabschnittsvertretungen sind 

die Kandidaten als Personen zu 

wählen. Ist die Fakultät einer 

Hochschule mit der Durchfüh­

rung nur einer Studienrichtung 

betraut (§ 11 Abs.1), so hat 

auch die Wahl der Fakultäts­

vertretung mittels Personen­

wahl zu erfolgen, sofern für 

die Studierenden an dieser 

Fakultät keine Instituts- oder 

Studienabschnittsvertretungen 

zu wählen sind (§ 11 Abs.2 bis 

4). Bei Personenwahl darf kein 

Wähler mehr Kandidaten wählen, 

als Mandate für das jeweilige 

Organ zu vergeben sind. Mehr­

fachnennungen eines Kandidaten 

sind nur einmal zu zählen. 

§ 15. (10) Gibt es weniger als 

drei Kandiaten für ein gemäß 

Abs.3 zu wählendes Organ, so 

hat die Wahl zu unterbleiben. 

In diesem Fall oder wenn die 

Funktionsperiode vorzeitig 

endet (§ 4 Abs.3) I so ist im 

nächsten Studienjahr unter 

sinngemäßer Anwendung des 

Abs.8 eine Nachwahl durchzu­

führen. 

§ 17. (1) Die Rektoren haben 

den Hochschülerschaften an den 

Hochschulen nach Möglichkeit 

§ 15. (3) Bei Wahlen der 

Studienrichtungs-, Instituts-, 

Klassen-(Schul-) und Studienab­

schnittsvertretungen sind die 

Kandidaten als Person zu 

wählen. Bei Personenwahl darf 

kein Wähler mehr Kandidaten 

wählen, als Mandate für das 

jeweilige Organ zu vergeben 

sind. Mehrfachnennungen eines 

Kandidaten sind nur einmal zu 

zählen. 

§ 15. (10) Gibt es weniger als 

drei Kandidaten für ein gemäß 

Abs.3 zu wählendes Organ, so 

hat die Wahl zu unterbleiben. 

In diesem Fall oder wenn die 

Funktionsperiode vorzeitig 

endet (§ 4 Abs.3), hat das 

jeweils unmittelbar übergeord­

nete Organ dessen Aufgaben zu 

übernehmen. 

§ 1 7. ( 1) Die Rektoren haben 

den Hochschülerschaften an den 

Universitäten und 
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innerhalb der Hochschulgebäude 

die erforderlichen Räume und 

Einrichtungsgegenstände zur 

Verfügung zu stellen. Ihnen 

obliegt auch die Vorsorge für 

die Instandhaltung der Räume 

und Einrichtunsgegenstände 

sowie die Tragung der Kosten 

für Bürobedarf und Telephon 

der Verwaltungseinrichtungen 

der Hochschülerschaften nach 

Maßgabe der hiefür im Verwal­

tungsaufwand zugewiesenen 

Mi ttel. 

- 15 -

Hochschulen künstlerischer 

Richtung den diesen zukommen­

den Ausgabenrahmen bis späte­

stens 1. Mai des Finanzjahres 

des Bundes bekanntzugeben. Die 

Kontrollkommission hat im 

Einvernehmen mit den Hochschü­

lerschaften und den Rektoren 

durch die Erlassung von Richt­

linien (§ 24 1l.bs.4 lit.e) für eine 

möglichst einheitliche Vergabe 

der Mittel für den Verwaltungs­

aufwand zu sorgen. Dabei ist 

jeder Hochschülerschaft ein 

von der Kontrollkommission 

festzusetzender Grundsockelbe­

trag zuzuweisen. Die Rektoren 

haben den Hochschülerschaften 

an den Hochschulen nach Möglich­

keit innerhalb der Hochschulge­

bäude die erforderlichen Räume 

und Einrichtungsgegenstände 

zur Verfügung zu stellen. 

Ihnen obliegt auch die Vorsor­

ge für die Instandhaltung der 

Räume und Einrichtunsgegen­

stände sowie die Tragung der 

Kosten für Bürobedarf, Tele­

fon, Strom und Heizung der 

Verwaltungseinrichtungen der 

Hochschülerschaften nach 

Maßgabe der hiefür im Ver­

waltungsaufwand zugewiesenen 

Mi ttel. 
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§ 17. (2) Für den zur Führung 

der Verwaltungsgeschäfte 

notwendigen Bedarfs der Öster­

reichischen Hochschülerschaft 

gemäß Abs.1 hat das Bundesmi­

nisterium für Wissenschaft und 

Forschung aufzukommen. 

§ 18. (4) Unbeschadet der 

Bestimmungen des Abs.3 können 

entsprechend qualifizierte 

Angestellte vom Vorsitzenden 

mit der Leitung eines Re­

ferates betraut werden. Sind 

mit der Leitung eines Refe­

rates Angestellte betraut, so 

haben diese die Interessen der 

österreichischen Hochschüler-. 
schaft oder der Hochschüler-

sc haften an den Hochschulen 

nach besten Kräften und unei­

gennützig wahrzunehmen. Ange­

stellte sind nicht Studenten­

vertreter im Sinne des § 13. 

§ 18. (6) Die Referenten 

werden vom Vorsitzenden auf­

grund einer öffentlichen 

Ausschreibung zur Bestellung 

vorgeschlagen. Die Bestellung 

erfolgt durch einen Beschluß 

des zuständigen Organs. 

- 16 -

§ 1 7. ( 2) Für den zur Führung 

der Verwaltunsgeschäfte notwendi­

gen Bedarf der österreichischen 

Hochschülerschaft gemäß Abs.1 

hat der Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung 

aufzukommen. 

§ 18. (4) Mit Beschluß des 

zuständigen Organes können auf 

Vorschlag des Vorsitzenden 

entsprechend qualifizierte 

Angestellte mit der Leitung 

eines Referates betraut werden. 

Sind mit der Leitung eines 

Referates Angestellte betraut, 

so haben diese die Interessen 

der österreichischen Hochschü­

lerschaft oder der Hochschüler­

sc haften an den Universitäten 

und Hochschulen künstlerischer 

Richtung nach besten Kräften 

und uneigennützig wahrzune~~en. 

Angestellte sind nicht Studen­

tenvertreter im Sinne des 

§ 13. 

§;18. (6) Die Referenten werden vom 

Vorsitzenden aufgrund einer 

öffentlichen Ausschreibung zur 

Bestellung vorgeschlagen. Die 

Bestellung erfolgt durch einen 

Beschluß des zuständigen 

Organs. 

Eine Abberufung vor Ablauf der 

Funktionsperiode ist mit Zweidrit­

telmehrheit der abgegebenen gültigen 

St immen möglich. 
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§ 18. (7) Auf die Dienstverträge 

§ 18. (7) Die Referenten sind den 

Organen für ihre Tätigkeit verant­

wortlich. Die Sachbearbeiter sind 

den Referenten für ihre Tätigkeit 

verantwortlich. 

§ 18. (8) Auf die Dienstve=träge 

der Angestellten sind die Bestim- der Angestellten sind die Bestim­

mungen des Angestelltengesetzes mungen des Angestelltengesetzes 

anzuwenden. anzuwenden. 

§ 19. (1) Die Österreichischen 

Hochschülerschaft und die 

Hochschülerschaften an den 

Hochschulen sind mit Geneh­

migung des Bundesministers für 

Wissenschaft und Forschung 

berechtigt, Wirtschaftsbe­

triebe im Interesse der Stu­

dierenden in Form von Kapi­

talgesellschaften oder Genos­

senschaften zu führen. 

§ 19. (1) Die österreichische 

Hochschülerschaft und die 

Hochschülerschaften an den 

Universitäten und Hochschulen 

künstlerischer Richtung sind 

mit Genehmigung des Bundesmi­

nisters für Wissenschaft und 

Forschung berechtigt, Wirtschafts­

betriebe im Interesse der 

Studierenden als gemeinnützige 

Einrichtungen unter Bedachtnah-

me auf § 2 Abs.1 in Form von 

Kapitalgesellschaften oder 

Genossenschaften zu führen. 

Die Beteiligung Dritter an 

Wirtschaftsbetrieben der 

Österreichischen Hochschüler­

schaft oder der Hochschüler­

schaften an den Universitäten 

und Hochschulen künstlerischer 

Richtung ist un.zulässig. 
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§ 21. (1) Bis längstens 1. 

November jeden Jahres hat der 

Referent für Finanz-, Wirt­

schafts- und Vermögensange­

legenheiten einen Jahresvor­

anschlag für das kommende 

Kalenderjahr zu erstellen und 

diesen nach der Gegenzeichnung 

durch den Vorsitzenden den 

zuständigen Mandataren schrift­

lich zuzuleiten. Der Jahres­

voranschlag hat alle Einnahmen 

und Ausgaben aller Organe zu 

umfassen. Er ist zweckmäßig 

und so weit zu gliedern, daß 

er eine ausreichende Aussage 

über die Finanzierung der 

Aufgaben der Organe enthält. 

Er hat jedenfalls der folgen­

den Mindestgliederung zu 

en tsprechen: 

a) Personalaufwand der 

einzelnen Organe und Referate; 

b) Steuern und Abgaben; 

c) Sachaufwand der einzel­

nen Organe und Referate; 

d) Einnahmen der im § 20 

Abs.1 angeführten Art. 

§ 21. (2) Der Zentralausschuß 

und jeder Hauptausschuß hat 

über seinen Jahresvoranschlag 

- 18 -

§ 21. (1) Bis längstens 1. 

Juni jedes Jahres hat der 

Referent für Finanz-, Wirt­

schafts- und Vermögensange­

legenheiten einen Jahresvor­

anschlag für die Zeit vom 1. 

Juli des Jahres bis zum 30. 

Juni des folgenden Jahres zu 

erstellen und diesen nach der 

Gegenzeichnung durch den 

Vorsitzenden den zuständigen 

Mandataren schriftlich zuzuleiten. Der 

Jahresvoranschlag hat alle 

Einnahmen und Ausgaben aller 

Organe zu umfassen. Er ist 

zweckmäßig und so weit zu 

gliedern, daß er eine ausrei­

chende Aussage über die Fi­

nanzierung der Aufgaben der 

Organe enthält. Er hat jeden­

falls der folgenden Mindest­

gliederung zu entsprechen: 

a) Personalaufwand der 

einzelnen Organe und Referate; 

b) Steuern- und Abgaben; 

c) Sachaufwand der ein­

zelnen Organe und Referate; 

d) Einnahmen der in § 20 

Abs.1 angeführten Art. 

§ 17 Abs.1 bleibt unberührt. 

§ 21. (2) Der Zentralausschuß 

und jeder Hauptausschuß hat 

über seinen Jahresvoranschlag 
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mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen 

zu beschließen. Kommt eine 

Genehmigung des Jahresvoran­

schlages nicht rechtzeitig 

zustande, so ist bis zur Eini­

gung über den neuen Jahres­

voranschlag der vorjährige 

Jahresvoranschlag mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß in 

jedem Monat nicht mehr als 

zwei Zwölf tel der Ansätze 

dieses Voranschlages ver­

braucht werden darf. 

§ 21. (4) Jedes Rechtsge­

schäft, das mit einer Ausgabe 

verbunden ist, bedarf der 

Unterzeichnung durch den 

Referenten für Finanz-, Wirt­

schafts- und Vermögensange­

legenheiten zusammen mit dem 

Vorsitzenden oder einem seiner 

Stellvertreter. Zum Abschluß 

von Rechtsgeschäften, mit 

denen Ausgaben bis zu einem 

Betrag von höchstens 20.000 S 

verbunden sind, darf der 

Vorsitzende den Referenten für 

Finanz-, Wirtschafts- und 

Vermögensangelegenheiten 

gemeinsam mit dem sachlich 

zuständigen Referenten er­

mächtigen. Zum Abschluß von 

Rechtsgeschäften, mit denen 

Ausgaben über 100.000 S ver­

bunden sind, ist ein BeschlUß 

des jeweiligen Organes er­

forderlich. 

- 19 -

mit einfacher Mehrheit der ab­

gegebenen gültigen Stimmen zu 

beschließen. Kommt eine Geneh­

migung des Jahresvoranschlages 

nicht rechtzeitig zustande, so 

ist bis zur Einigung über den 

neuen Jahresvoranschlag der 

letzte vom zuständigen Organ 

beschlossene Jahresvoranschlag 

anzuwenden. 

§ 21. (4) Jedes Rechtsgeschäft, 

das mit einer Einnahme oder 

Ausgabe verbunden ist, bedarf 

der Unterzeichnung durch den 

Referenten für Finanz-, Wirt­

schafts- und Vermögensangele­

genheiten zusammen mit dem 

Vorsitzenden der österreichi­

schen Hochschülerschaft bezie~ 

hun~~weise einer Hochschüler­

schaft oder einem seiner 

Stellvertreter. Zum Abschluß 

von Rechtsgeschäften, mit 

denen Einnahmen oder Ausgaben 

bis zu einem Betrag von höch­

stens 20.000 S verbunden sind, 

darf der Vorsitzende der 

österreichischen Hochschüler­

schaft beziehungsweise einer 

Hochschülerschaft den Referen­

ten für Finanz-, Wirtschafts­

und Vermögensangelegenheiten 

gemeinsam mit dem sachlich 

zuständigen Referenten oder 
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§ 21. (5) Der Zahlungsver-

ke hr ist grundsätzlich bar­

geldlos über ein Konto einer 

Kreditunternehmung abzuwickeln. 

Hievon sind Kassen ausgenommen, 

deren regelmäßiger wöchentli­

cher Umsatz den Betrag von 

10.000 S nicht überschreitet. 

- 20 -

mit dem Vorsitzenden der 

zuständigen Fakultätsvertre­

tung ermächtigen. Zum Abschluß 

von Rechtsgeschäften, mit 

denen Einnahmen oder Ausgaben 

bis zu einem Betrag von höch­

stens 10.000 S verbunden sind, 

darf der Vorsitzende einer 

Hochschülerschaft den Refe­

renten für Finanz-, Wirt­

schafts- und Vermögensange­

legenheiten gemeinsam mit dem 

Vorsitzenden der zuständigen 

Studienrichtungsvertretung 

ermächtigen. Zum Abschluß von 

Rechtsgeschäften, mit denen 

Einnahmen oder Ausgaben von 

über 100.000 S verbunden sind, 

ist ein Beschluß des jeweili­

gen Organes erforderlich. 

§ 21. (5) Der Abschluß von 

Dienstverträgen bedarf der 

Genehmigung der Kontrollkom­

md; ssion. 

§ 21. (6) Der Zahlungsver­

kehr ist grundsätzlich bar­

geldlos über ein Konto einer 

Kreditunternehmung abzuwickeln. 
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§ 21. (6) über die Gebarung der 

Organe sind Bücher nach zweck­

mäßigen und wirtschaftlichen Me­

thoden zu führen. Jeder Studen­

tenvertreter, der Einnahmen auf­

bringt oder Ausgaben bestreitet, 

hat darüber ein Kassenbuch zu 

führen. Die Buchführung hat auch 

eine Vermögensrechnung zu umfas­

sen. Das gesamte bewegliche und 

unbewegliche Vermögen ist für 

den Bereich der österreichischen 

Hochschülerschaft und dem Bereich 

jeder Hochschülerschaft an einer 

Hochschule in gesonderten Ver­

zeichnissen festzuhalten. 

§ 21. (7) Der Referent für Fi­

nanz-, Wirtschafts- und Vermö­

gensangelegenheiten hat einen 

schriftlichen Jahresabschluß zu 

umfassen und nach der Gegen­

zeichnung durch den Vorsitzenden 

längstens Ende April jeden Jahres 

des zuständigen Mandataren 

schriftlich zuzuleiten. Dem 

Jahresabschluß ist ein schrift-

§ 21. (7) über die Gebarung der 

Organe sind Bücher nach zweck­

mäßigen und wirtschaftlichen Me­

thoden zu führen. Jeder Studen­

tenvertreter, der Einnahmen auf­

bringt oder Ausgaben bestreitet, 

hat darüber ein Kassenbuch zu 

führen. Bei Hochschülerschaften, 

die mehr als 2.000 ordentliche 

Hörer umfassen, hat die Buch­

führung auch eine Vermögensrech­

nung zu enthalten. Bei kleineren 

Hochschülerschaften hat die Buch­

führung eine Überschußrechung im 

Sinne des § 4 Abs.3 des Einkommen­

steuergesetzes 1972 zu umfassen. 

Das gesamte bewegliche und unbe­

wegliche Vermögen ist für den Be­

reich der Österreichischen Hoch­

schülerschaft an einer Universität 

oder Hochschule künstlerischer 

Richtung in gesonderten Verzeich­

nissen festzuhalten. Jeder Ver­

rechungsunterlage und jeder Ver­

rechungsausfschreibung ist durch 

sieben Jahre aufzubewahren. Die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit 

Schluß des Rechnungsjahres, auf 

das sich die Unterlage oder Auf­

schreibung bezieht. 

§ 21. (8) Der Referent für Fi­

nanz-, Wirtschafts- und Vermö­

gensangelegenheiten hat einen 

schriftlichen Jahresabschluß zu 

umfassen und nach der Gegen­

zeichnung durch den Vorsitzenden 

längstens Ende November jedes 

Jahres den zuständigen Mandataren 

und der Kontrollkommission schrift­

lich zuzuleiten. DemJahresab-
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licher Prüfungsbericht eines 

Wirtschaftstreuhänders bei­

zulegen. Bezüglich der 

Gliederung und der Genehmi­

gung des Jahresabschlusses 

sind die Bestimmungen über 

den Jahresvoranschlag anzu­

wenden. 

§ 21. (8) Jahresvoranschlag 

und Jahresabschluß samt Prü­

fungsbericht sind zumindest 

vierzehn Tage vor ihrer Ge­

nehmigung zur öffentlichen 

Einsicht in den Räumen der 

- 22 -

österreichischen Hochschüler­

schaft beziehungsweise der 

Hochschülerschaften an den 

Hochschulen aufzulegen. 

§ 23. (1) Die österreichische 

Hochschülerschaft und die Hoch­

schülerschaften an den Hoch­

schulen unter~~ehen der Auf­

sicht des Bundesministers 

für Wissenschaft und Forschung. 

Alle Organe haben die Protokolle 

über die von ihnen gefaßten Be­

schlüsse binnen zwei Wochen nach 

Beschlußfassung dem Bundes­

ministerium für Wissenschaft 

und Forschung unaufgefordert 

vorzulegen und allenfalls die 

zur überprüfung der Recht­

mäßigkeit der Beschlüsse not­

wendigen Auskünfte zu ertei-

len und Überprüfungen an Ort 

und Stelle vornehmen zu lassen. 

schluß ist ein schriftlicher Prü­

fungsbericht eines Wirtschafts­

treuhänders beizulegen. Auf die 

Rechte der Kontrollkommission ge­

mäß § 24 Abs.5 wird verwiesen. 

Bezüglich der Gliederung und der 

Genehmigung des Jahresabschlusses 

sind die Bestimmungen über den 

Jahresvoranschlag sinngemäß anzu­

wenden. 

§ 21. (9) Jahresvoranschlag und 

Jahresabschluß samt Prüfungsbe­

richt sind zumindest 14 Tage vor 

ihrer Genehmigung zur öffentlichen 

Einsicht in den Räumen der öster­

reichischen Hochschülerschaft be­

ziehungsweise der Hochschüler­

schaften an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung 

aufzulegen. 

§ 23. (1) Die österreichische Hoch­

schülerschaft und d~ Hochschüler­

sc haften an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Rich­

tung unterstehen der Aufsicht des 

Bundesministers für Wissenschaft 

und Forschung. Der Zentralaus­

schuß, die Hauptausschüsse und 

die Wahlkornmissionen haben die 

Protokolle über die von ihnen ge­

faßten Beschlüsse binnen zwei 

Wochen nach Beschlußfassung dem 

Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung, alle anderen Organe 

dem Universitäts- beziehungsweise 

dem Rektoratsdirektor unaufge­

fordert vorzulegen und allenfalls 

die zur überprüfung der Recht­

mäßigkeit der Beschlüsse notwen-
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§ 24. (1) Beim Bundesmini­

sterium für Wissenschaft und 

Forschung ist zur laufenden 

Überprüfung der Haushalts­

vorschriften, zur Beratung 

und überprüfung bei dienst­

und ~esold4n~~Techtlichen 

Angelegenheiten und zur Be­

ratung der Wirtschaftsbe­

triebe der Österreichischen 

Hochschülerschaft und der 

Hochschülerschaften an den 

Hochschulen in Vermögens­

fragen und Fragen der Be­

triebsführung eine Kontroll­

kommission einzurichten. 

(2) Die Kontroll­

kommission besteht aus: 

a) zwei vom Bundes­

minister für Wissenschaft 

und F~~schung zu entsen­

denden Vertretern; 

b) zwei Vertretern der 

Finanzprokuratur; 

c) zwei vom Zentral­

ausschuß der österreichi­

schen Hochschülerschaft zu 

entsendenden Vertretern. 

(3) Die Kontroll­

kommission hat das Recht, die 

in Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendigen Erhebungen anzu­

stellen und Überprüfungen an 

Ort und Stelle vorzunehmen. 

- 23 -

digen Auskünfte zu erteilen und 

Überprüfungen an Ort und Stelle 

vornehmen zu lassen. 

§ 24. (1) Zur Überprüfung der Ge­

barung der Österreichischen Hoch­

schülerschaft, der Hochschüler-

sc haften an den Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung 

und ihrer Wirtschaftsbetriebe ist 

eine Kontrollkommission einzurichten. 

(2) Die Kontrollkommission 

besteht aus: 

a) zwei vom Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung zu 

entsendenden Vertretern; 

b) zwei vom Zentralausschuß 

der Österreichischen Hochschüler­

schaft zu entsAndenden Vertretern. 

(3) Der Vorsitzende der Kon­

trollkommission ist vom Bundes­

minister für Wissenschaft und For­

schung aus dem Kreise der von ihm 

entsendeten Vertreter auf die 

Da~ . von vier Jahren zu bestellen. 

Eine w~ed~rbestellung ist zulässig. 

(4) Die Aufgaben der Kontroll­

kommission umfassen insbesondere: 
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Sie kann zur Bewältigung 

ihrer Aufgaben Wirtschafts­

treuhänder und andere Ex­

perten, insbesondere sach­

verständige Bedienstete des 

Bundes, heranziehen. 

(4) Die Kontrollkommis­

sion hat dem Bundesminister 

für Wissenschaft und For­

schung, der österreichischen 

Hochschülerschaft und allen 

Hochschülerschaften an den 

Hochschulen zumindest jähr­

lich einen schriftlichen 

Bericht über ihre Tätigkeit 

zu übermitteln. 

- 24 -

a) die laufende Überprüfung 

der Haushaltsvorschriften; 

b) die Beratung und Über­

prüfung bei dienst- und besol­

dungsrechtlichen Angelegenheiten 

sowie bei Angelegenheiten der 

finanziellen Gebarungi 

c) die Beratung der Wirt­

schaftsbetriebe der österreichi­

schen Hochschülerschaft und der 

Hochschülerschaften an den Uni­

versitäten und Hochschulen künst­

lerischer Richtung in Vermögens­

fragen und Fragen der Betriebs­

führung i 

d) die Mitwirkung an der 

Schulung der Studentenvertreter 

(§ 1 3 .~s. 6) i 

e) die Erlassung von Richt­

linien für eine einheitliche Ver­

gabe der Mittel für den Verwal­

tungsaufwand (§ 17 Abs.1) i 

f) die Erlassung von Richt­

linien für den gemäß § 21 Abs.8 

zur erstellenden Prüfungsberichti 

g) die Genehmigung von Dienst­

verträgen (§ 21 Abs.5). 

(5) Die Kontrollkommission 

hat unbeschadet des § 21 Abs.8 

das Recht, die in Erfüllung ihrer 

Aufgaben die notwendigen Erhebungen 

anzustellen und Überprüfungen an 

Ort und Stelle vorzunehmen. Sie 

kann zur Bewältigung ihrer Aufgaben 

Wirtschaftstreuhänder und andere 

Experten, insbesondere sachver­

ständige Bedienstete des Bundes, 

203/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)48 von 50

www.parlament.gv.at



• 

- 25 -

heranziehen. Erscheint der Kcn­

t~ollkommission der Prüfungsbe­

richt unrichticr oder unvoll­

ständig, kann sie einen anderen 

Wirtschaftstreuhänder mit der 

Prüfung beauftragen. 

(6) Bei Feststellung grober 

Mängel in der Erfüllung der ge­

setzlichen Pflichten betreffend 

die Haushaltsführung durch Stu­

dentenvertreter hat die Kontroll­

kommission den Zentral ausschuß 

beziehungsweise den betreffenden 

Hauptausschuß in der darauffol­

genden Sitzung zu informieren 

und kann beim Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung die 

Versagung, die Aussetzung oder 

den Widerruf der gemäß § 13 Abs.5 

erforderlichen Gene~~igung der 

pauschalierten Entschädigung bean­

tragen. 

(7) Die Kontrollkommission 

hat den Bundesminister für Wissen­

schaft und Forschung, der Öster­

reichischen Hochschülerschaft und 

allen Hochschülerschaften an den 

Universitäten und Hochschulen 

künstlerischer Richtung zumindest 

jährlich einen schriftlichen Be­

richt über ihre Tätigkeit zu über­

mitteln. 

(8) Beschlüsse der Kontroll­

kommission bedürfen der einfachen 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vor­

sitzenden. 
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(9) Die Kontrollkommission 

hat eine Geschäftsordnung zu be­

schließen. Diese bedarf der Ge­

nehmigung des Bundesministers für 

Wissenschaft und Forschung. 

Rechnungshof-Kontrolle 

24 a. Die Gebarung der Öster­

reichischen Hochschülerschaft, 

der Hochschülerschaften an den 

Universitäten und Hochschulen 

künstlerischer Richtung und ihrer 

Wirtschaftsbetriebe unterliegt der 

Prüfung durch den Rechnungshof. 
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